
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 6 SMSG Geschäftsordnung und -
einteilung zur internen Organisation

des Sozialministeriumservice
 SMSG - Sozialministeriumservicegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§ 6.

Der Amtsleiter bzw. die Amtsleiterin hat zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben des

Sozialministeriumservice eine Geschäftsordnung und -einteilung zu erlassen. Sofern dies aus Gründen der

Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis geboten ist, kann die Besorgung bestimmter Aufgaben

mit der Zustimmung des Bundesministers bzw. der Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, P ege und

Konsumentenschutz im Rahmen der Geschäftsordnung und -einteilung an eine oder mehrere Landesstellen

übertragen werden.
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